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Präambel 

 

In der Evangelischen Kirchengemeinde Düsseldorf-Oberkassel (im Folgenden: Kirchengemeinde) 

kommen unterschiedliche Menschen mit vielfältigen Interessen zusammen: Personen, die sich in 

ihrer Kirche und für das Gemeinwesen engagieren, Teilnehmende unserer Veranstaltungen und 

Angebote, Mitarbeitende, die in den Einrichtungen der Kirchengemeinde tätig sind, Ehrenamtliche, 

die an Gremiensitzungen oder Supervisionen teilnehmen. 

 

Wir wollen in der Kirchengemeinde einen achtsamen und rücksichtsvollen Umgang miteinander 

fördern, die Gefahr grenzverletzender Situationen minimieren und die Voraussetzungen schaffen, 

dass Konflikte fair gelöst werden können. Dem dient dieses Schutzkonzept, das sich an dem 

Schutzkonzept des Evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf orientiert, basierend auf dem 

Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie 

der dazugehörigen Verordnung. Ergänzt wird dieses Schutzkonzept durch das „Schutzkonzept gegen 

sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde 

Düsseldorf-Oberkassel“, das manche Punkte konkretisiert1. 

 

Unsere Ziele 

 

• Die Kirchengemeinde ist frei von sexualisierter Gewalt und anderen Formen von Gewalt. 

Dafür setzen sich alle, die in ihr zusammenkommen, aktiv ein. 

• Alle, die in ihr zusammenkommen, erleben sich als geschützt. 

• Räume und Abläufe sind angstfrei. 

• Alle orientieren sich an gemeinsamen Leitsätzen. 

• Vertrauenspersonen als Ansprechpartner*innen und Verfahren sind bekannt. 

 

Unsere Leitsätze 

 

1. In der Kirchengemeinde schaffen wir ein Umfeld, in dem alle, die in ihr zusammenkommen, 

sich willkommen fühlen und angstfrei sein können. 

2. Wir gehen achtsam miteinander um und dulden keine Verhaltensweisen, mit denen 

Menschen bevormundet, mit denen sie bedrängt werden oder mit denen ihnen sexualisierte 

Gewalt oder andere Formen von Gewalt angetan wird. 

3. Wir respektieren alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und fördern ein Klima der 

Freiheit und der gegenseitigen Wertschätzung. 

4. Wir wenden uns gegen diskriminierendes2 und grenzüberschreitendes Verhalten sowie 

jegliche Form von Gewalt. Wir wenden uns auch gegen Strukturen, die einem solchen 

Verhalten oder Gewalt Vorschub leisten. 

                                                           
1 Siehe Anhang. 
2 Dazu zählt insbesondere sexistisches und rassistisches Verhalten. Zur Begriffsbestimmung siehe § 3 des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). 
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5. Wir verhalten uns selbst nicht diskriminierend, grenzüberschreitend oder gewalttätig, und 

wir sorgen für entsprechende strukturelle Voraussetzungen. 

6. Wir sind offen für Kritik und fördern Streit, der der Verständigung dient. 

7. Wir orientieren uns am „Doppelgebot der Liebe“ – „Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen 

Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. 

Und: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.“ (Lukas 10,27) – und an der „Goldenen 

Regel“ Jesu – „Behandelt andere Menschen genau so, wie ihr selbst behandelt werden 

wollt.“ (Matthäus 7,12). 

 

 

 

I. Wir klären auf, sensibilisieren, beugen vor 

 

A) Erstellung eines Schutzkonzeptes 

Das Presbyterium der Kirchengemeinde Düsseldorf-Oberkassel trägt Sorge für die Erstellung des 

vorliegenden Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt, dessen Implementierung sowie 

regelmäßige Evaluierung. 

 

B) Schulungen zur Prävention 

Alle beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde3 sind zur Teilnahme an 

einer Schulung zur Prävention sexualisierter Gewalt verpflichtet. Entsprechend der jeweiligen 

Tätigkeit wird zwischen Grund-, Intensiv- und Leitungsschulung differenziert. Für die beruflich 

Mitarbeitenden zählt die Teilnahme als Dienstzeit, eine Kopie des ausgestellten Zertifikates ist zur 

Personalakte zu nehmen. Die Personalabteilung der Kirchengemeinde bzw. des Kirchenkreises ist 

verantwortlich, dies nachzuhalten. Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten eine 

Schulung im Rahmen ihrer Grundausbildung, bestenfalls in der Juleica-Schulung des Evangelischen 

Jugendreferates.  

 

C) Führungszeugnis 

Alle beruflich Mitarbeitenden haben bei der Einstellung ein erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis vorzulegen. Die Personalabteilung der Kirchengemeinde bzw. des Kirchenkreises 

ist verantwortlich, dies nachzuhalten. 

Ehrenamtliche haben ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen, wenn Art, Dauer 

und Intensität der Tätigkeit bestimmten Kriterien entsprechen. Die Verantwortlichen des 

entsprechenden Handlungsfeldes haben dies nachzuhalten. 

  

                                                           
3 Dazu gehören auch Personen, die ein Praktikum oder einen Freiwilligendienst absolvieren. 
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D) Selbstverpflichtungserklärung 

Alle in der Kirchengemeinde beruflich oder ehrenamtlich Tätigen unterschreiben bei Aufnahme 

einer Tätigkeit eine Selbstverpflichtungserklärung4, unabhängig von Art, Dauer und Umfang ihrer 

Mitarbeit. Mit der Unterzeichnung bestätigen sie die Beachtung und Einhaltung der Regeln für einen 

grenzachtenden Umgang. Bei allen beruflich Mitarbeitenden ist diese in zweifacher Ausfertigung zu 

unterzeichnen und ein Original zur Personalakte in der personalaktenführenden Stelle zu nehmen. 

Das andere Original erhält die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter. 

 

E) Bewerbungsgespräche 

In den Auswahlverfahren mit Personen, die sich auf eine Stelle in unserer Kirchengemeinde 

bewerben, wird auf die besondere Rolle hingewiesen, die die Ziele und Leitsätze unseres 

Schutzkonzeptes in unserer Gemeinde spielen. 

 

F) Risikoanalyse 

Wir setzen uns mit den Strukturen, die sexualisierte Gewalt begünstigen können, auseinander und 

streben danach, diese zu minimieren beziehungsweise zu beseitigen. Das Presbyterium überprüft in 

regelmäßigen Abständen das Gefährdungspotenzial hinsichtlich der Wege und Abläufe der 

Kommunikation (analog, digital) sowie hinsichtlich unserer baulichen und räumlichen 

Gegebenheiten. Der Überprüfung sollen jeweils zeitnah geeignete Maßnahmen zur Minimierung 

bzw. Beseitigung wahrgenommener Gefahrenquellen folgen. 

 

 

 

II. Wir geben Betroffenen und Ratsuchenden Orientierung und Hilfestellung 

 

Bei allen Unterstützungsangeboten, Kontaktaufnahmen und Interventionen hat der Schutz der von 
sexualisierter Gewalt betroffenen Person oberste Priorität.  
 
Es geht um: 
 
- Beratung Betroffener und Angehöriger von Betroffenen 
- Beratung Mitarbeitender unserer Kirchengemeinde, denen sich jemand anvertraut hat 
- Einschätzung und Hilfestellung bei einer Vermutung, eines Verdachts oder eines (Mit)Erlebens 
- Veranlassung geeigneter Maßnahmen 

 

Vergleiche zum Folgenden auch das Schaubild „Interventionsplan“ des evangelischen 

Kirchenkreises Düsseldorf (siehe Anhang). 

  

                                                           
4 Siehe Anhang. 
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A) Erstkontakt: Vertrauenspersonen des Kirchenkreises Düsseldorf 
 
Im Falle einer Vermutung oder eines Verdachts oder eines (Mit-)Erlebens von sexualisierter 
Gewalt können und sollen sich Betroffene, Angehörige von Betroffenen sowie berufliche und 
ehrenamtliche Mitarbeitende unserer Kirchgemeinde zunächst an die Vertrauenspersonen des 
Kirchenkreises Düsseldorf wenden.  
 
Die Namen der Vertrauenspersonen des Kirchenkreises Düsseldorf sind der Homepage unserer 
Kirchengemeinde zu entnehmen. 
 
Wenden sich Betroffene oder Angehörige von Betroffenen an eine haupt- oder ehrenamtliche 
Mitarbeitende unserer Kirchengemeinde, so unterstützt diese sie bei der Kontaktaufnahme zur 
Vertrauensperson des Kirchenkreises. 
 
Die Vertrauenspersonen des Kirchenkreises Düsseldorf leisten Verfahrenshilfe, sie fungieren für 
die betroffene bzw. ratsuchende Person als Lotsen im Ablauf. Im Austausch mit der 
landeskirchlichen Ansprechstelle (siehe unterhalb) können sie auch eine erste Einschätzung des 
Falles treffen und hinsichtlich etwaiger weiterer Handlungsoptionen beratend zur Seite stehen. Im 
Falle eines sich erhärtenden Verdachts stellt die Vertrauensperson den Kontakt zu den 
Interventionsstellen her, siehe unter C). 
 
 
B) Vertrauliche Beratung / Einschätzung eines Verdachts: Landeskirchliche Ansprechstelle 
 
Die Vertrauenspersonen des Kirchenkreises Düsseldorf weisen Betroffene und Angehörige von 
Betroffenen auf die Möglichkeit einer vertraulichen Beratung durch die Ansprechstelle für den 
Umgang mit Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(im Folgenden landeskirchliche Ansprechstelle) hin und unterstützen diese in der 
Kontaktaufnahme.  
 
Die Namen der landeskirchlichen Ansprechstelle sind der Homepage unserer Kirchengemeinde zu 
entnehmen. 
 
Wenden sich berufliche oder ehrenamtliche Mitarbeitende zur Einschätzung eines Verdachts auf 
sexualisierte Gewalt an die Vertrauensperson des Kirchenkreises Düsseldorf, verweist diese sie an 
die landeskirchliche Ansprechstelle. 
 
Die Vertrauensperson kann sich auch anonymisiert von der landeskirchlichen Ansprechstelle 
beraten lassen und das Ergebnis der ratsuchenden Person mitteilen.  
 
Die ratsuchende Person kann sich auch direkt an die landeskirchliche Ansprechstelle wenden.  
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C) Weiterer Ablauf 
1. Vager Verdacht: Interventionsteam des Kirchenkreises Düsseldorf - anonymisiert 
 
Ab einem vagen Verdacht (Verdachtsmomente lassen zumindest auch an sexuelle Gewalt denken, 
vgl. Verordnung §8 Abs.3) kann die Vertrauensperson des Kirchenkreises darüber hinaus in 
anonymisierter Weise den/die Superintendent*in als Leitung des Interventionsteams des 
Kirchenkreises Düsseldorf zu Rate ziehen. 
 
Dem Interventionsteam des Kirchenkreises Düsseldorf gehören an: der/die Superintendent*in, ein 
weiteres Mitglied des Kreissynodalvorstandes, die Leitung der Pressestelle des Kirchenkreises, die 
Leitung des betroffenen Arbeitsbereiches, bei betroffenen Minderjährigen eine insoweit erfahrene 
Fachkraft gem. § 8a SGB VIII, die Vertrauensperson des Kirchenkreises.  
 
Neben der landeskirchlichen Ansprechstelle fungiert das Interventionsteam in diesem noch 
anonymisierten Stadium, in dem es um die Einschätzung des Falles geht, als weitere beratende 
Instanz. 
 
 
2. Begründeter Verdacht: Meldung der Daten und des Falls an die landeskirchliche Meldestelle, 
Information der Leitung (Dienstgeber) der beschuldigten Person und des Interventionsteams 
Erhärtet sich der vage Verdacht zu einem begründeten Verdacht (Verdachtsmomente sind 
erheblich und plausibel, vgl. Verordnung §8 Abs. 3.), endet die Anonymität. 
 
Diese gesetzlich verpflichtende Meldung des Falles und der Daten der betroffenen Person sowie 
der beschuldigten Person geschieht durch Meldung bei der Meldestelle der Evangelischen Kirche 
im Rheinland. (im Folgenden landeskirchliche Meldestelle) (Vgl. Kirchengesetz§ 8). 
 
Die Kontaktdaten der landeskirchlichen Meldestelle sind der Homepage unserer Kirchengemeinde 
zu entnehmen. 
 
Wendet sich eine beruflich Mitarbeitende unserer Kirchengemeinde ratsuchend an die 
Vertrauensperson des Kirchenkreises Düsseldorf, muss erstere im Falle eines begründeten 
Verdachts selbst unverzüglich die Meldestelle informieren. Wendet sich eine ehrenamtlich 
Mitarbeitende unserer Kirchengemeinde an die Vertrauensperson des Kirchenkreises, so ist die 
Meldestelle bei einem begründeten Verdacht ebenfalls zu informieren. Dies kann auch 
stellvertretend durch die Vertrauensperson des Kirchenkreises geschehen. Dann ist die 
Meldepflicht erfüllt. 
 
Die Vertrauensperson des Kirchenkreises informiert darüber hinaus die Leitung (Dienstgeber) der 
beschuldigten Person.  
 
Die Leitung der beschuldigten Person hat das Interventionsteams des Kirchenkreises Düsseldorf 
anzurufen. 
 
Das Interventionsteam trifft geeignete Maßnahmen zum Umgang mit der beschuldigten Person 
und kann die landeskirchlichen Ansprechstelle beratend hinzuziehen.  
 
Dabei haben der Schutz und die Sicherheit der von sexualisierter Gewalt betroffenen Person 
oberste Priorität.  
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3. Strafanzeige 

Das Interventionsteam des Kirchenkreises Düsseldorf prüft in allen Fällen des Verdachts auf 
Verwirklichung eines Straftatbestandes die Möglichkeit der Erstattung einer Strafanzeige gegen 
den beschuldigten Mitarbeitenden bzw. die beschuldigte Mitarbeitende. Dabei haben der Schutz 
und die Sicherheit der von sexualisierter Gewalt betroffenen Person oberste Priorität. 
 
Unabhängig von den innerkirchlichen Abläufen weisen wir darauf hin, dass Betroffene, 
Ratsuchende, Personensorgeberechtigte, Mitarbeitende und ggf. andere Zeugen auf der 
Grundlage eigener Abwägungen Strafanzeige bei den staatlichen strafrechtlichen 
Ermittlungsbehörden Polizei und Staatsanwaltschaft erstatten können.  
 
Unsere Kirchengemeinde sowie auch der Kirchenkreis Düsseldorf unterstützen die 
Strafverfolgungsbehörden bei deren Ermittlungen. Die Strafverfolgungsbehörden werden 
grundsätzlich über tatsächliche Anhaltspunkte informiert, die darauf hindeuten, dass eine Straftat 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen wurde. Informationen, Datenträger etc. werden 
zur Verfügung gestellt.   
 
Wenn die betroffene Person bzw. deren Personensorgeberechtigten die Erstattung einer 
Strafanzeige ausdrücklich ablehnen, die Gefahr einer Re-Traumatisierung besteht, Gefahr für Leib 
oder Gesundheit der betroffenen Person oder Suizidgefährdung gegeben ist, können im Einzelfall 
Ausnahmen von der Strafanzeige gemäß den Vorgaben der unabhängigen Beauftragten gegen 
sexuellen Kindesmissbrauch der Bundesregierung erfolgen. Dies wird vom Interventionsteam und 
dem Träger gründlich abgewogen und dokumentiert. Die Möglichkeiten der Anonymen 
Spurensicherung (ASS) sind allen Mitarbeitenden bekannt, und die Vertrauensperson berät 
Betroffene im Einzelfall hierüber. 
 

 

III. Wir wollen das Geschehene aufarbeiten 

 

A) Aufarbeitung 

Es erfolgt eine Aufarbeitung. Es ist uns ein großes Anliegen, direkt und indirekt betroffene 
Personen darin zu unterstützen, das Geschehene zu verarbeiten. Dies geschieht durch 
Seelsorgende und Fachkräfte, die ihnen zuhören, glauben, ihr Leid anerkennen und Ambivalenzen 
aushalten.  
 
Darüber hinaus können sich Vermutungen und Verdachtsmitteilungen auf die gesamte 
Kirchengemeinde auswirken. Auch hierbei wird professionelle Aufarbeitung veranlasst. 
 
Daher ist systematisch im Zuge jeder Aufarbeitung zu prüfen, wie es zu dem Fall von sexualisierter 
Gewalt kommen konnte, was im Vorfeld nicht wahrgenommen wurde, wie generell mit 
Vermutungen in unserer Kirchengemeinde umgegangen wird, ob der Interventionsplan 
funktioniert hat und für den Einzelfall angemessen war, was im Zuge der Rehabilitierung der 
betroffenen Person und eines möglicherweise zu Unrecht Beschuldigten zu tun ist. Die Leitfrage 
im Prozess der Aufarbeitung lautet immer: Was können wir aus dem Geschehenen lernen? 
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B) Rehabilitierung 
 
In dem Fall, dass einer betroffenen Person zunächst nicht geglaubt oder deren Mitteilung nicht 
ernst genommen worden war, oder wenn sich eine betroffene Person im Interventionsprozess 
nicht angemessen genug unterstützt gefühlt hat, ist gründlich zu prüfen, worin der Fehler lag 
sowie alles zu veranlassen, was dem Versäumnis in geeigneter Weise achtsam und 
schnellstmöglich abhilft.  
 
Im Falle eines unbegründeten Verdachts oder nach zu Unrecht erfolgter Beschuldigung trägt das 
Presbyterium der Kirchengemeinde Düsseldorf-Oberkassel mit Unterstützung des 
Interventionsteams des Kirchenkreises Sorge für geeignete Maßnahmen zur Rehabilitierung der zu 
Unrecht beschuldigten Person und Wege der Versöhnung. In diesem Fall ist es uns ein Anliegen, 
alles zu tun, um den guten Ruf der insoweit geschädigten Person wieder herzustellen. 
 
 
 

IV. Weitere Verfahren und Beratungsmöglichkeiten 
 

A) Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

Ein detaillierter Ablaufplan bei Verdachtsfällen auf Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII ist 

auf der Website der evangelischen jugend düsseldorf öffentlich hinterlegt.5 

 
B) Unabhängige Beratungsmöglichkeiten 
Zusätzlich zur landeskirchlichen Ansprechstelle bietet die Unabhängige Ansprechstelle HELP der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Ratsuchenden ihre Unterstützung an. Die 
Kontaktdaten sind auf der Webseite der Evangelischen Kirche im Rheinland zu finden. 
 
Kirchenexterne Kontakte für Ratsuchende sind zum Beispiel die Hotline der Unabhängigen 
Beauftragten der Bundesregierung. 
 
ACHTUNG: Bei einem begründeten Verdacht ist immer auch die landeskirchliche Meldestelle zu 
informieren! Siehe weiter oben (Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt § 8). Eine 
Mitteilung bei der Hotline der Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung bzw. bei der  
Unabhängigen Ansprechstelle Help der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ersetzt nicht die 
Meldepflicht des Kirchengesetzes!  
  

                                                           
5 https://ejdus.de/themen/kinder-und-jugendschutz/. 
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V. Die wichtigsten Kontakte 

 

—> Unsere Kirchengemeinde: 

Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Oberkassel 

Arnulfstrasse 33; 40545 Düsseldorf 

Gemeindebüro: 0211/558230; duesseldorf-oberkassel@ekir.de 

Öffnungszeiten: Die, Frei 9-12 Uhr; Do 15-18 Uhr 

Pfarrerin Stefanie Bühne: Tel 0211-554095, Email stefanie.buehne@ekir.de 

Pfarrer Michael Stoer: Tel 0211-591250, Email michael.stoer@ekir.de 

 

—> Erstkontakt: 

Vertrauenspersonen des Ev. Kirchenkreises Düsseldorf: 

• Pfarrerin Heike Schneidereit-Mauth (0211/95757-709; heike.schneidereit-mauth@ekir.de) 

• Nils Davidovic (0211/95757-798; nils.davidovic@ekir.de) 

 

—> Vertrauliche Beratung, Falleinschätzung: 

Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung der 

sexuellen Selbstbestimmung der Evangelischen Kirche im Rheinland: 

Claudia Paul  

Landeskirchenamt, Hans-Böckler-Str. 7, 40476 Düsseldorf 

Tel: 0211/4562-391; mobil 0174-9189311 

Email: claudia.paul@ekir.de  

 

—> Meldung bei begründetem Verdacht: 

Meldestelle der Evangelischen Kirche im Rheinland: 

Martina Heldmann 

Landeskirchenamt, Hans-Böckler-Str. 7; 40476 Düsseldorf 

Tel: 0211/4562-602; meldestelle@ekir.de 

 

—> Prävention, z.B. Organisation von Schulungen, Beratung für Schutzkonzepte: 

Hauptstelle für Familien- und Lebensberatung 

Dr. Juliane Arnold und Vlad Chiorean 

Graf-Recke-Str. 209a, 40237 Düsseldorf 

Tel: 0211-3610-303 (Dr. Arnold), 01520-3322471 (Herr Chiorean) 
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Schutzkonzept des Evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf 

 

Der Text ist hier veröffentlicht:  

https://evdus.de/was-tun-bei-sexualisierter-gewalt/ 

 

 

 


